
K l e i n g ä r t n e r v e r e i n        F r a n k f u r t  ( O d e r ) ,  1 6 . 0 9 . 2 0 2 3  

Z i l l e t a l  e . V .  F r a n k f u r t  ( O d e r )  

D e r  V o r s t a n d  

 

                                             
 
Beschlussvorlage für Mitgliederversammlung 2023 
 
Beschluss-Nr. 01/2023 
 
Die Mitgliederversammlung beschließt die Rechnungslegung 2023/2024. 
Die Rechnungslegung umfasst folgende Positionen: 

Basis 178 Kleingärten/160 Mitglieder 

 1. Mitgliedsbeitrag Verein 2024 je Mitglied       36,00 € 
 2. Verbandsbeitrag 2024 (Stadt, Land, Bund)            29,50 € 
 3. Haftpflichtversicherung 2024 je Kleingarten         0,39 € 
 4. Unfallversicherung für Arbeitseinsätze 2024 je Kleingarten       0,79 € 
 5. Pacht 2024 je Kleingarten                                      0,0614 € je m2 
 6. Pacht 2024 für den Gemeinschaftsflächenanteil je Kleingarten (73 m²)                    4,48 € 
 7. Grundsteuerumlage 2024 je Kleingarten                                     0,006 € je m2 

             8.   Straßenreinigung/Winterdienst/Straßenbaubeitrag 2023 je Kleingarten (381,57 €)                          2,15 €                  
        9. Wasserverbrauchskosten 2023                                                                                1,77 € je m3 
  Kann der Wasserverbrauch durch Zählung lt. Strom- und Wasserordnung § 10 Ziffer 4 
                  nicht festgestellt werden, werden je 10 m2 Pachtfläche = 1 m3 Wasserverbrauch 
                  pauschal berechnet.  
                  Bei Vorhandensein eines Badebeckens (Pool) bzw. Teiches wird die doppelte Menge berechnet. 

       10. Anteil Grundpreis FWA (292,00 €) 2023 je Kleingarten mit Wasseranschluss (178  Klg.)                   1,64 € 
       11.  Anteil Messdifferenzen/Verlust 2023 je Kleingarten mit Wasseranschluss (178 Klg.)              1,77 € je m³                                                                             
       12.  Abwasserentsorgung 2023                                                                   2,74 € je m3 
  Die Abwassermenge wird in den betreffenden Kleingärten mit Wasserzähler erfasst 

       13. Grundpreis Abwasserentsorgung FWA 2023 je Kleingarten aus dem Abwasser 
              zentral oder dezentral entsorgt wird                                  12,78 € 
       14. Niederschlagswasserentsorgung FWA (1178,83 €) anteilig je Kleingarten                  6,62 € 
       15. Elektroenergieverbrauchskosten 2023                                        Mittelwert 2023 € je KW/h 
       Kann der Elektroenergieverbrauch durch Zählung lt. Strom- und Wasserordnung§ 10 Ziffer 4 
                 nicht festgestellt werden, wird der Elektroenergieverbrauch des letzten Abrechnungsjahres pauschal in 
                 Rechnung gestellt, jedoch mindestens 250 Kw/h für den Abrechnungszeitraum pauschal berechnet. 

       16. Anteil Grundpreis EV (113,64 €) 2023 je Kleingarten mit Elektroanschluss (176 Klg.)                        0,65 €  
       17. Grundpreis Strom in Abhängigkeit vom jeweiligen Verbrauch  (Beschluss 8/2019))                                            Summe in €          
       18. Anteil Messdifferenzen/Verlust 2023 je Kleingarten mit Elektroanschluss  (176 Klg.)                    Summe in €  

       19. Nicht geleistete Arbeitsstunden 2023 je Stunde                                20,00 € 
       20. Umlage für Erhaltung und Pflege Vereinsheim        2,00 € 
       21. Umlage Vereinsfeier 2024              3,00 € 
       22. Aufwandsgebühr lt. Strom- und Wasserordnung § 12 Ziffer 3                                                              15,00 €  
 
Die Rechnungen sind vom Vorstand bis zum 05.01.2024 den Pächtern zuzustellen. Die Pächter überweisen den 
vollständigen Rechnungsbetrag bis zum 31.01.2024 auf das Vereinskonto bei der 
  
      Sparkasse Oder-Spree 
      IBAN: DE07 1705 5050 3900 1269 91 
      BIC: WELADED1LOS 
 
 
Abstimmungsergebnis     Für den Beschluss: 63 Stimmen 
        Gegen den Beschluss:   0          Stimmen 
 
 
 
 
 

 



Beschluss-Nr. 02/2023 
 
Die Mitgliederversammlung bestätigt den Tätigkeitsbericht des Vorstandes und erteilt dem Vorstand Entlastung. 
 
Abstimmungsergebnis     Für den Beschluss: 58      Stimmen 
        Gegen den Beschluss:   0               Stimmen 
 

Beschluss-Nr. 03/2023 
 
Die Mitgliederversammlung bestätigt den Kassenbericht des Vorstandes und erteilt dem Vorstand Entlastung. 
 
Abstimmungsergebnis     Für den Beschluss: 58      Stimmen 
        Gegen den Beschluss:      0               Stimmen 
 

Beschluss-Nr. 04/2023 
 
Die Mitgliederversammlung bestätigt den Bericht der Kassenprüfergruppe und erteilt der Kassenprüfergruppe 
Entlastung. 
 
Abstimmungsergebnis     Für den Beschluss: 62      Stimmen 
        Gegen den Beschluss:      0               Stimmen 
 

Beschluss-Nr. 05/2023 
 
Die Mitgliederversammlung beschließt ab 2024 sieben Arbeitsstunden je Kleingarten zu leisten. Davon sind sechs 
Arbeitsstunden für ausgeschriebene Arbeitseinsätze bzw. für die ganzjährige Pflege von Flächen etc. in vorheriger 
und schriftlicher Absprache (Pflegevereinbarung) mit dem Vorstand vorgesehen. Eine Arbeitsstunde je 
Kleingarten wird für die Sauberhaltung der Zaun- und Wegebereiche vor den Kleingärten angerechnet.  
Für jede nicht geleistete Arbeitsstunde wird die finanzielle Ersatzleistung von 15,00 € in Rechnung gestellt. 
 
Abstimmungsergebnis     Für den Beschluss: 15        Stimmen 
        Gegen den Beschluss: 48                Stimmen 
 
 
 
 
  
Für die Richtigkeit der Angaben:       gez. Henry Andreas Milster/ 14.10.2023_                                      
              Unterschrift / Datum 
        
               Versammlungsleiter 


